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Entweihung oder Zerstörung ausgesetzt sind, zusätzliche
Maßnahmen zu ergreifen;

23. fordert die internationale Gemeinschaft auf, einen
globalen Dialog zur Förderung einer Kultur der Toleranz und
des Friedens auf allen Ebenen auf der Grundlage der Achtung
der Menschenrechte und der Vielfalt der Religionen und
Weltanschauungen zu begünstigen, und legt den Staaten, den
nichtstaatlichen Organisationen, den religiösen Führern und
Organisationen sowie den Print- und elektronischen Medien
eindringlich nahe, einen solchen Dialog zu unterstützen und
zu begünstigen;

24. bekräftigt, dass der Menschenrechtsrat die allge-
meine Achtung aller religiösen und kulturellen Werte fördern
und sich mit Fällen der Intoleranz, der Diskriminierung und
der Aufstachelung zu Hass gegenüber Angehörigen jedweder
Gemeinschaft oder den Anhängern jedweder Religion sowie
mit den Mitteln zur Verstärkung der internationalen Bemü-
hungen um die Bekämpfung der Straflosigkeit für solche be-
klagenswerten Handlungen befassen wird;

25. begrüßt es, dass auf Initiative der Hohen Kommis-
sarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte am 2. und
3. Oktober 2008 ein Sachverständigenseminar über Mei-
nungsfreiheit und die Propagierung religiösen Hasses, durch
die zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgesta-
chelt wird, abgehalten wurde, und ersucht die Hohe Kommis-
sarin, weiter auf dieser Initiative aufzubauen, mit dem Ziel,
konkrete Beiträge zur Verhütung und Beseitigung aller derar-
tigen Formen der Aufstachelung sowie der Folgen einer nega-
tiven Stereotypisierung von Religionen oder Weltanschauun-
gen und ihrer Anhänger für die Menschenrechte dieser Perso-
nen und ihrer Gemeinschaften zu leisten;

26. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen der Ho-
hen Kommissarin, Menschenrechtsaspekte zu fördern und in
Bildungsprogramme zu integrieren, insbesondere in das von
der Generalversammlung am 10. Dezember 2004 verkündete
Weltprogramm für Menschenrechtsbildung313, und fordert die
Hohe Kommissarin auf, diese Anstrengungen fortzusetzen,
unter besonderer Berücksichtigung

a) des Beitrags der Kulturen sowie der religiösen und
kulturellen Vielfalt;

b) der Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Or-
ganen des Systems der Vereinten Nationen sowie mit regio-
nalen und internationalen Organisationen bei der Abhaltung
gemeinsamer Konferenzen zur Förderung des Dialogs zwi-
schen den Kulturen und des Verständnisses der Allgemein-
gültigkeit der Menschenrechte und ihrer Verwirklichung auf
verschiedenen Ebenen, insbesondere mit dem Büro des Ho-
hen Beauftragten der Vereinten Nationen für die Allianz der
Zivilisationen, der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur und der Stelle innerhalb
des Sekretariats, die damit beauftragt ist, mit den verschiede-
nen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen zusam-
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burg, Malta, Marshallinseln, Monaco, Montenegro, Neuseeland,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Chile, Mexiko, Peru.

64/157. Förderung einer demokratischen und gerechten 
internationalen Ordnung 

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die
Förderung einer demokratischen und gerechten internationa-
len Ordnung, namentlich Resolution 63/189 vom 18. Dezem-
ber 2008, und Kenntnis nehmend von der Resolution 8/5 des
Menschenrechtsrats vom 18. Juni 2008315,

in Bekräftigung der Selbstverpflichtung aller Staaten,
ihren Verpflichtungen zur Förderung der allgemeinen Ach-
tung, der Einhaltung und des Schutzes aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen, anderen Menschenrechtsübereinkünften
und dem Völkerrecht nachzukommen,

bekräftigend, dass die internationale Zusammenarbeit
zur Förderung und zum Schutz aller Menschenrechte auch
künftig weiter verstärkt werden soll, in voller Übereinstim-
mung mit den in den Artikeln 1 und 2 der Charta verankerten
Zielen und Grundsätzen der Charta und des Völkerrechts und
unter anderem unter voller Achtung der Souveränität, der ter-
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eine wirksame Teilhabe der Zivilgesellschaft zu den unent-
behrlichen Grundlagen für die Verwirklichung einer nachhal-
tigen sozialen Entwicklung gehören, in deren Mittelpunkt der
Mensch steht,

mit Besorgnis feststellend, dass Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz unter anderem durch eine ungleiche Ver-
teilung des Wohlstands, Marginalisierung und soziale Aus-
grenzung verschärft werden können,

unterstreichend, dass die internationale Gemeinschaft
zwingend dafür sorgen muss, dass die Globalisierung für alle
Menschen der Welt zu einer positiven Kraft wird, und dass
die Globalisierung nur dann alle voll einschließen und ausge-
wogen sein kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstren-
gungen auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen
Menschheit unternommen werden,

besorgt, dass die derzeitige weltweite Wirtschafts-, Fi-
nanz-, Energie- und Nahrungsmittelkrise, die sich aus einem
Zusammentreffen mehrerer wichtiger Faktoren ergibt, darun-
ter makroökonomische und andere Faktoren wie Umweltzer-
störung, Wüstenbildung und globaler Klimawandel, Naturka-
tastrophen und das Fehlen der für die Bewältigung ihrer nega-
tiven Auswirkungen in den Entwicklungsländern, insbeson-
dere den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen
Inselentwicklungsländern, erforderlichen Finanzmittel und
Technologien, ein globales Szenario darstellt, das den ausrei-
chenden Genuss aller Menschenrechte gefährdet und die
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Frauen bei der personellen Zusammensetzung des Systems
der Vereinten Nationen;

j) die Förderung einer freien, gerechten, wirksamen
und ausgewogenen internationalen Informations- und Kom-
munikationsordnung auf der Grundlage internationaler Zu-
sammenarbeit mit dem Ziel, ein neues Gleichgewicht und ei-
ne stärkere Gegenseitigkeit im Hinblick auf den internationa-
len Informationsfluss herbeizuführen und insbesondere die
Ungleichheiten im Informationsfluss in die Entwicklungslän-
der und aus diesen Ländern zu beheben;

k) die Achtung der kulturellen Vielfalt und der kultu-
rellen Rechte aller Menschen, weil dies den Pluralismus der
Kulturen verstärkt, zu einem breiteren Austausch von Wissen
und zu einem besseren Verständnis der kulturellen Vorausset-
zungen beiträgt, die Anwendung und den Genuss der allge-
mein anerkannten Menschenrechte überall auf der Welt för-
dert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftlicher Be-
ziehungen zwischen den Völkern und Nationen begünstigt;

l) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Men-
schen und aller Völker auf eine gesunde Umwelt und auf eine
verstärkte internationale Zusammenarbeit, die dem Bedarf an
Unterstützung der nationalen Anstrengungen zur Anpassung
an den Klimawandel, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, wirksam gerecht wird und die Erfüllung der internatio-
nalen Vereinbarungen zur Abschwächung des Klimawandels
fördert;

m) die Förderung des ausgewogenen Zugangs zu den
aus der internationalen Verteilung des Wohlstands erwach-
senden Vorteilen durch eine verstärkte internationale Zusam-
menarbeit, insbesondere auf dem Gebiet der internationalen
Wirtschafts-, Handels- und Finanzbeziehungen;

n) die Verwirklichung der Teilhabe eines jeden Men-
schen am gemeinsamen Erbe der Menschheit in Verbindung
mit dem Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zur Kultur; 

o) die von allen Nationen der Welt gemeinsam getra-
gene Verantwortung für die Gestaltung der weltweiten wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung und die Bewältigung
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Teilen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, insbesondere den Bretton-Woods-Institutionen,
und den nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu
bringen und so weit wie möglich zu verbreiten;

15. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
fünfundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen. 

RESOLUTION 64/158

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)318:

64/158. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die 
Förderung der internationalen Zusammenarbeit 
und Wichtigkeit der Nichtselektivität,
Unparteilichkeit und Objektivität

Die Generalversammlung,

eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten
Nationen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung
vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Na-
tionen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur
Festigung des Weltfriedens zu ergreifen und eine internatio-
nale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Pro-
bleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer
Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen,

in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internatio-
nalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erzie-
len,

die Auffassung vertretend, dass sich diese internationale
Zusammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im Völ-
kerrecht, insbesondere in der Charta der Vereinten Nationen
sowie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte319,

den Internationalen Menschenrechtspakten320 und anderen
einschlägigen Dokumenten verankert sind,

zutiefst davon überzeugt, dass das Vorgehen der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte nicht nur
von einem eingehenden Verständnis der breiten Vielfalt der
Probleme getragen werden soll, die in allen Gesellschaften
bestehen, sondern auch von der uneingeschränkten Achtung
der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten
in diesen Gesellschaften, in strikter Übereinstimmung mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta und mit dem grundlegen-
den Ziel der Förderung und Festigung der Achtung vor den
Menschenrechten und Grundfreiheiten durch internationale
Zusammenarbeit,

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Reso-
lutionen,

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität,
Objektivität, und Nichtselektivität der Behandlung von Men-
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden321, und nicht mit zweierlei Maß zu messen,

erklärend, wie wichtig es ist, dass die Sonderberichter-
statter und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und
Länder sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der
Wahrnehmung ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit,
Unparteilichkeit und Diskretion beweisen,

unterstreichend, dass die Regierungen verpflichtet sind,
die Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Ver-
antwortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völker-
recht, insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen in-
ternationalen Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschen-
rechte eingegangen sind,

1. erklärt erneut, dass alle Völker aufgrund des in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker das
Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Einmi-
schung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen,
und dass jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den
Bestimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung
der territorialen Unversehrtheit mit einschließt;

2. bekräftigt, dass es eines der Ziele der Vereinten
Nationen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusam-
menarbeit mit der Organisation die Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen
und in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen, wo immer




